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Einführung 
 

Vom vertretenen Unternehmer oft gefürchtet und als hinderlich für die Zusammenarbeit mit Handels-
vertretern angesehen, von den Handelsvertretern häufig als soziale Absicherung überschätzt: der 
Ausgleichsanspruch nach § 89 b Handelsgesetzbuch (HGB). 

Nach dieser gesetzlichen Regelung kann einem Handelsvertreter im Fall der Beendigung seines Ver-
tragsverhältnisses ein Anspruch gegen seinen vertretenen Unternehmer bis zu einer Jahresprovision 
zustehen. Der Ausgleichsanspruch ist aber von einer ganzen Reihe von Voraussetzungen abhängig 
und kann während des Handelsvertreterverhältnisses nur als Chance angesehen werden. Auf ihn als 
soziale Absicherung oder gar als Alterversorgung zu bauen, ist deshalb verfehlt. Dies gilt um so mehr, 
als der Ausgleich durch eine Zusammenballung der Einkünfte zu einer hohen  

steuerlichen Belastung im Jahr seines Zuflusses führt. 

Für den Ausgleich des Versicherungs- und Bausparkassenvertreters enthält § 89 b HGB eine Sonder-
regelung. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber den Besonderheiten in der Versicherungsbranche 
Rechnung getragen. Die Spitzenverbände der Versicherungswirtschaft und der 
Versicherungskaufleute haben so genannte Grundsätze zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs 
getrennt für die einzelnen Versicherungsbereiche aufgestellt. Die Berechnung des 
Ausgleichsanspruchs des Versicherungs- und Bausparkassenvertreter wird in der Regel nach diesen 
Grundsätzen durchgeführt. Die folgenden Ausführungen gelten daher nicht für diesen Bereich. 

 

1. Voraussetzungen des Ausgleichsanspruchs 
 
Das Gesetz stellt in § 89 b Abs. 1 HGB vier 
Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, 
damit der Handelsvertreter ausgleichsberech-
tigt ist: 

• Das Handelsvertreterverhältnis muss be-
endet sein; 

• dem Unternehmer müssen auch nach Be-
endigung des Vertragsverhältnisses erheb-
liche Vorteile zufließen, 

• der Handelsvertreter muss Ansprüche auf 
Provisionen verlieren und 

• die Zahlung des Ausgleichs muss der Bil-
ligkeit entsprechen. 

 

1.1. Beendigung des Vertragsverhältnisses 

Der Ausgleich entsteht erst mit Beendigung 
des Handelsvertreterverhältnisses. Dafür ist 
aber grundsätzlich Voraussetzung, dass das 
Vertragsverhältnis entweder vom vertretenen 
Unternehmer gekündigt worden, ein befristeter  

Handelsvertretervertrag ausgelaufen oder ein-
vernehmlich von den Parteien aufgelöst wor-
den ist. 

Demgegenüber schließt das Gesetz den Aus-
gleich in der Regel aus, wenn der Handelsver-
treter den Handelsvertretervertrag kündigt. 
Allerdings macht es von dieser Regel zwei 
Ausnahmen. Der Ausgleich bleibt dem Han-
delsvertreter trotz einer Eigenkündigung erhal-
ten, wenn er entweder einen begründeten An-
lass zur Kündigung hatte, oder er das Ver-
tragsverhältnis aus Gesundheits- oder Krank-
heitsgründen beenden musste. 

Ein begründeter Anlass ist anzunehmen, wenn 
der Handelsvertreter durch ein Verhalten des 
Unternehmers in eine für ihn unhaltbare Lage 
gekommen ist. Als begründete Anlässe kom-
men beispielsweise wiederholte unberechtigte 
Provisionseinbehalte oder laufende verspätete 
Provisionszahlungen in Betracht wie auch das 
häufige schlechte Ausführen von Geschäften. 

Eine altersbedingte Kündigung, die den Aus-
gleich entstehen lässt, wird im Regelfall ange-
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nommen, wenn der Handelsvertreter das Ren-
tenalter von derzeit 65 Jahren erreicht hat. 
Eine Kündigung wegen Krankheit ist aus-
gleichserhaltend, wenn die Gesundheit 
schwerwiegend und von nicht absehbarer 
Dauer gestört ist und zu einer nachhaltigen 
Verhinderung der Tätigkeit führt. 

1.2. Erhebliche Vorteile des Unternehmers 

Damit der Handelsvertreter ausgleichsberech-
tigt sein kann, muss der Unternehmer aus der 
Geschäftsverbindung mit Kunden, die der 
Handelsvertreter neu geworben hat, auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses noch 
erhebliche Vorteile ziehen. Der Handelsvertre-
ter muss also 

• neue Kunden geworben haben, 

• die Geschäftsverbindungen zum Unter-
nehmer aufgebaut haben und 

• die voraussichtlich auch nach Beendigung 
des Handelsvertreterverhältnisses weiter-
hin mit dem Unternehmer Geschäfte ab-
schließen werden. 

Ein Kunde wird dem Handelsvertreter als neu 
geworben zuerkannt, wenn er bei Beginn des 
Handelsvertreterverhältnisses mit dem Unter-
nehmer noch keine Geschäfte getätigt hatte 
und der Abschluss des ersten Geschäftes mit 
dem Kunden vom Handelsvertreter zumindest 
mitursächlich herbeigeführt worden ist. 

Als Neukunden behandelt das Gesetz aber 
auch solche, die zwar vor der Tätigkeit des 
Handelsvertreters mit dem Unternehmer be-
reits Geschäfte abgeschlossen haben, deren 
preisbereinigter Umsatz aber durch die Tätig-
keit des Handelsvertreters verdoppelt worden 
ist. 

Eine Geschäftsverbindung ist erst dann ent-
standen, wenn der Kunde wiederholt Geschäf-
te mit dem Unternehmer abgeschlossen hat 
(so genannte Mehrfachkunden). Kunden, die 
nur einmal bestellt haben, werden mithin nicht 
in die Ausgleichsberechnung einbezogen, 
selbst wenn sie vom Handelsvertreter neu ge-
worben worden sind. 

Um zu beurteilen, ob die Kunden auch nach 
Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses 
mit dem Unternehmer Geschäfte abschließen 

werden, ist im Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung eine Prognose anzustellen. In diese Ü-
berlegungen dürfen aber nur Fakten einbezo-
gen werden, die zu diesem Zeitpunkt schon 
absehbar waren. 

Soweit beispielsweise ein Kunde bereits wäh-
rend des Handelsvertreterverhältnisses Zah-
lungsschwierigkeiten hatte und anschließend 
insolvent wird, ist er nicht in die Ausgleichsbe-
rechnung einzubeziehen. Die Zahlungsschwie-
rigkeiten waren schon im Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung die Insolvenz abzusehen. 
Eine andere Beurteilung ist vorzunehmen, 
wenn die Insolvenz bis zur Beendigung des 
Handelsvertreterverhältnisses nicht absehbar 
war. In diesem Fall muss der Neukunde in die 
Ausgleichsberechnung einbezogen werden, 
auch wenn die spätere Entwicklung zeigt, dass 
der Unternehmer aus der Geschäftsbeziehung 
zu diesem Kunden keine Vorteile mehr ziehen 
kann. 

1.3. Provisionsverluste des Handelsvertreters 

Weiterhin setzt der Ausgleichsanspruch vor-
aus, dass der Handelsvertreter durch die Ver-
tragsbeendigung Ansprüche auf Provisionen 
mit den von ihm neu geworbenen Mehrfach-
kunden verliert. Unter den Provisionsverlusten 
versteht man die Provisionen, die der Han-
delsvertreter noch hätte verdienen können, 
wenn das Vertragsverhältnis nicht beendet 
worden wäre. Es wird mithin eine weitere Tä-
tigkeit des Handelsvertreters unterstellt. 

Dem Handelsvertreter soll aber nur sein Provi-
sionsverlust ausgeglichen werden, den er mit 
von ihm neugeworbenen Kunden noch hätte 
verdienen können. Während des  Vertragsver-
hältnisses hätte der Handelsvertreter mit die-
sen entweder Vermittlungsprovisionen oder, 
wenn er am Zustandekommen des Geschäftes 
nicht beteiligt gewesen wäre, so genannte Fol-
geprovisionen verdienen können. Folgeprovi-
sionen stehen dem Handelsvertreter zu, wenn 
der Unternehmer ohne Einschaltung des Han-
delsvertreters mit einem von diesem neu ge-
worbenen Kunden ein Folgegeschäft ab-
schließt. 

In die Ausgleichsberechnung fließen daher 
lediglich Vermittlungs- und Folgeprovisionen 
ein. Bezirksprovisionen und so genannte Ver-
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waltungsprovisionen sind hingegen nicht aus-
gleichspflichtig. Unter Verwaltungsprovisionen 
fasst man sämtliche Provisionen zusammen, 
die der Handelsvertreter für Tätigkeiten erhält, 
die nicht unmittelbar auf das Zustandekommen 
eines Geschäftes gerichtet sind. Zu nennen ist 
zum Beispiel die Inkasso-, Lagerhaltungs-, 
Kundendienst- oder Regalserviceprovision. 

Ausgeglichen werden dem Handelsvertreter 
zudem nur Provisionen, die ihm in einem über-
schaubaren Zeitraum nach Vertragsbeendi-
gung noch zugeflossen wären. Die Rechtspre-
chung setzt in der Regel einen Zeitraum zwi-
schen zwei und fünf Jahren an. Dabei orientiert 
sie sich an der Beständigkeit der vom Han-
delsvertreter geschaffenen Geschäftsbezie-
hungen. Bei festen Geschäftsbeziehungen ist 
eher von einem vier bis fünf jährigen Zeitraum 
auszugehen, während bei einer hohen Kun-
denfluktuation auch ein nur zweijähriger Zeit-
raum anzunehmen sein kann. Für diese Beur-
teilung wird regelmäßig die Entwicklung der 
Geschäftsbeziehungen in den letzten Jahren 
des Handelsvertreterverhältnisses herangezo-
gen. 

1.4. Billigkeit 

Schließlich muss der Ausgleich der Billigkeit 
entsprechen. Bei der Billigkeitsprüfung ist das 
gesamte Handelsvertreterverhältnis einschließ-
lich der Gründe für seine Beendigung zu beur-
teilen und zu entscheiden, ob unter Wertung 
aller Umstände die Zahlung eines Ausgleichs 
der Billigkeit entspricht. 

Ausgleichsmindernd wirkt sich beispielsweise 
aus, wenn der Handelsvertreter eine Versor-
gungszusage erhalten hat. Diese ist mit ihrem 
Barwert im Rahmen der Billigkeit zu berück-
sichtigen. 

Bei einer bekannten und gut eingeführten Mar-
ke geht die Rechtsprechung davon aus, dass 
die Neukundenwerbung dem Handelsvertreter 
erleichtert war. Aus dem so genannten Ge-
sichtspunkt der Sogwirkung der Marke können 
deshalb Billigkeitsabzüge von rund 15 bis 30 
Prozent gerechtfertigt sein. 

Erspart der Handelsvertreter nach der Beendi-
gung seines Vertrages hohe Kosten oder hat 
er Vertragsverletzungen begangen, können 
sich diese Gründe ebenfalls ausgleichsmin-
dernd auswirken. 

 

2. Berechnungsmethode des Ausgleichs 
 

In der Rechtsprechung hat sich eine Berech-
nungsmethode für den Ausgleich herausgebil-
det. Diese ist vor allem dadurch gekennzeich-
net, dass zum einen versucht wird, eine ge-
naue Berechnung bis hinter das Komma vor-
zunehmen, und auf der anderen Seite ein er-
heblicher richterlicher Bemessungsspielraum 
besteht, der es im Vorfeld einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung außerordentlich schwierig 
machen kann, eine verlässliche Aussage über 
den Ausgang des Prozesses zu machen. 

2.1. Prognoseberechnung 

Danach ist zunächst zu schätzen, für welchen 
überschaubaren Zeitraum der Handelsvertreter 
nach Vertragsbeendigung noch hätte Provisio-
nen verdienen können.  

Dieser so genannte Prognosezeitraum wird in 
der Regel zwischen zwei und fünf Jahren, wie 
oben beschrieben, festgelegt. Zudem ist aus 
den Erfahrungen des Handelsvertreterverhält-
nisses eine Abwanderungsquote zu bilden. Es 
ist zu schätzen, in welchem Umfang Kunden 
jeweils ihre Geschäftsverbindung zum Unter-
nehmer jährlich aufgeben. Diese Abwande-
rungsquote wird häufig von den Gerichten 
pauschal zwischen 20 und 30 Prozent festge-
legt. 

Berechnungsgrundlage bilden nun die Vermitt-
lungs- und Folgeprovisionen, die der Handels-
vertreter in den letzten zwölf Monaten seines 
Vertragsverhältnisses mit von ihm irgendwann 
einmal neugeworbenen Mehrfachkunden ver-
dient hat. Zu berücksichtigen sind also aus-
schließlich: 
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• Vermittlungs- und Folgeprovisionen 

• der letzten zwölf Vertragsmonate, 

• verdient mit Neukunden, 

• die Nachfolgegeschäfte abgeschlossen 
haben, und 

• die voraussichtlich auch nach Vertragsbe-
endigung weiter Geschäfte abschließen 
werden. 

Anhand des zuvor geschätzten Prognosezeit-
raums und der festgelegten Abwanderungs-
quote wird der Provisionsverlust des Handels-
vertreters berechnet. Dabei wird für das erste 
Prognosejahr die Berechnungsgrundlage ab-
züglich der Abwanderungsquote zugrunde ge-
legt und damit der Provisionsverlust für das 
erste Jahr nach Beendigung des Handelsver-
treterverhältnisses bestimmt. Für die folgenden 
Prognosejahre wird jeweils der für das vorher-
gehende Prognosejahr berechnete Provisions-
verlust erneut um die Abwanderungsquote 
bereinigt. Die Addition der Ergebnisse der 
Prognosejahre ergibt dann den gesamten Pro-
visionsverlust. 

Von diesem Provisionsverlust sind Abzüge aus 
Billigkeitsgründen, soweit diese vorliegen, vor-
zunehmen. Schließlich ist der so ermittelte 
Betrag abzuzinsen. Diese ist erforderlich, da 
dem Handelsvertreter mit dem Ausgleich sein 
Provisionsverlust für mehrere Jahre in einem 
Gesamtbetrag zufließt, den er bei weiterer Tä-
tigkeit erst in einem längeren Zeitraum durch 
monatliche Provisionszahlungen verdient hät-
te. Die Abzinsung wird nach mathematischen 
Grundsätzen unter Zuhilfenahme von Multifak-

torentabellen (zum Beispiel nach Gillardon) 
durchgeführt. 

2.2. Höchstbetrag 

Dem Handelsvertreter steht aber nicht in je-
dem Fall der abgezinste Ausgleichsbetrag zu. 
Der Gesetzgeber hat nämlich einen Höchstbe-
trag eingeführt. Danach darf der Ausgleich 
nicht höher sein als eine Jahresdurchschnitts-
provision berechnet nach der Tätigkeit des 
Handelsvertreters in den letzten fünf Jahren. 
Dieser Höchstbetrag soll den Unternehmer vor 
zu hohen Ausgleichsansprüchen bewahren 
und stellt mithin eine Kappungsgrenze dar. Bei 
einer kürzeren Vertragsdauer als fünf Jahren 
ist der Ausgleich nach der gesamten Vertrags-
dauer zu ermitteln. 

In die Berechnung des Höchstbetrages sind 
allerdings sämtliche Provisionen der letzten 
fünf Jahre einzubeziehen. Es wird also an die-
ser Stelle nicht unterschieden, ob es sich um 
Vermittlungs- oder Verwaltungsprovisionen 
handelt, oder ob sie mit Neu- oder Altkunden 
verdient worden sind. 

Der durch die Prognose ermittelte Ausgleich ist 
also mit der Jahresdurchschnittsprovision zu 
vergleichen. Übersteigt er den Höchstbetrag 
wird er durch ihn begrenzt. Der Handelsvertre-
ter kann den Höchstbetrag von einer Jahres-
durchschnittsprovision als Ausgleichsanspruch 
verlangen. Erreicht der Ausgleich aber die Jah-
resdurchschnittsprovision nicht, findet eine 
Kappung nicht statt. Dem Handelsvertreter 
steht in diesem Fall auch nur der unter dem 
Höchstbetrag liegende abgezinste Ausgleichs-
betrag zu. 

 

3. Berechnungsbeispiel 
 

Der Handelsvertreter hat in den letzten zwölf 
Monaten seines Vertragsverhältnisses 100.000 
Euro an Provisionen mit von ihm neugeworbe-
nen Mehrfachkunden verdient. Die Abwande-
rungsquote betrug in der Vergangenheit rund 
15 Prozent jährlich. Aufgrund der relativen Be-
ständigkeit der Geschäftsbeziehungen wird der 

Prognosezeitraum mit vier Jahren festgelegt. 
Dem Handelsvertreter ist eine unverfallbare 
Versorgungszusage mit einem Barwert von 
40.000 Euro gemacht worden. In den letzten 
fünf Jahren hat der Handelsvertreter insgesamt 
Provisionen in Höhe von 550.000 Euro erhal-
ten. 
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1. Schritt: Prognoseberechnung 

1. Prognosejahr: 100.000,00 Euro ./. 15 Prozent Abwanderung =   85.000,00 Euro 
2. Prognosejahr:   85.000,00 Euro ./. 15 Prozent Abwanderung =   72.250,00 Euro 
3. Prognosejahr:   72.250,00 Euro ./. 15 Prozent Abwanderung =   61.412,50 Euro 
4. Prognosejahr:   61.412,50 Euro ./. 15 Prozent Abwanderung =   52.200,62 Euro 
 270.863,12 Euro 

Billigkeitsabzug: Barwert der Versorgungszusage   40.000,00 Euro 
´ 230.863,12 Euro 
Abgezinst nach Gillardon: 208.849,35 Euro 

Die Prognoseberechnung ergibt mithin einen Ausgleich in Höhe von 208.849,35 Euro. 

2. Schritt: Vergleich mit dem Höchstbetrag 

Der Höchstbetrag von einer Jahresdurchschnittsprovision beträgt: 

550.000,00 Euro  :  5 Jahre  =  110.000,00 Euro 

Vergleicht man den nach der Prognosebe-
rechnung ermittelte Ausgleichsbetrag mit dem 
Höchstbetrag so zeigt sich, dass der Aus-
gleichsbetrag den Höchstbetrag übersteigt.  

Der Ausgleich wird deshalb durch den Höchst-
betrag begrenzt. Der Handelsvertreter kann als 
Ausgleich gemäß § 89 b HGB einen Betrag in 
Höhe von 110.000,00 Euro verlangen. 

 

4. Ausschluss des Ausgleichs 
 

Das Gesetz nennt außer der oben bereits dar-
gestellten Eigenkündigung durch den Handels-
vertreter zwei weitere Fälle, die den Ausgleich 
ausschließen. Danach steht dem Handelsver-
treter kein Ausgleich zu, wenn der Unterneh-
mer das Vertragsverhältnis aus einem wichti-
gen Grund, den der Handelsvertreter zu vertre-
ten hat, außerordentlich gekündigt hat. Dem 
unredlichen Handelsvertreter soll also kein 
Ausgleich zustehen. 

Des Weiteren kann der Handelsvertreter kei-
nen Ausgleich verlangen, wenn aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen dem Unternehmer und 
dem Handelsvertreter ein Nachfolgevertreter in 
das Vertragsverhältnis eintritt. Der Gesetzge-
ber geht davon aus, der Handelsvertreter lasse 
sich in diesem Fall von seinem Nachfolger ei-
nen Ausgleich versprechen, so dass es unbillig 
wäre, wenn ihm zudem ein Ausgleich vom Un-
ternehmer zustände. 

 

5. Ausschlussfrist 
 
Der Handelsvertreter muss den Ausgleich in-
nerhalb eines Jahres nach Vertragsbeendi-
gung beim Unternehmer geltend gemacht ha-
ben. Versäumt er diese Frist, ist sein Aus-
gleichsanspruch ausgeschlossen. 

Für die Wahrung der Ausschlussfrist reicht es 
aus, dass der Handelsvertreter vom Unter-
nehmer einen Ausgleich verlangt ohne ihn be-
reits der Höhe nach zu beziffern. Eine Form für 

die Anmeldung des Ausgleichs ist nicht vorge-
schrieben. Allerdings muss der Handelsvertre-
ter nachweisen können, die Frist eingehalten 
zu haben. Es empfiehlt sich daher regelmäßig, 
die Anmeldung mittels Einschreiben mit Rück-
schein vorzunehmen oder den Zugang vor 
Ablauf der Frist anderweitig nachweisen zu 
können. 
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